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Vorwort

Der emeritierte Universitätsprofessor Christian Pestalozza1 konstatierte im Jahre 1981 
in einem Fachaufsatz mit dem Titel Gesetzgebung im Rechtsstaat: „Die Universitäten 
bringen bislang Rechtsanwender, nicht Rechtssetzer hervor.“2 Diese Einschätzung trägt 
nach der Beobachtung der Verfasserin bis heute.3 Rückblickend auf ihre eigene univer-
sitäre Ausbildung und auf die Juristenausbildungsordnungen4 der Bundesländer findet 
weder die Gesetzgebungslehre noch die Normentheorie einen Platz im Prüfungsstoff 
der Ersten Juristischen Prüfung, der weiterhin schwerpunktmäßig die Perspektive rich-
terlicher Entscheidung einnimmt.5 Daraus folgt, dass die Gesetzgebungslehre wenig 
Raum in den Curricula der Lehreinrichtungen einnimmt.

Dies überrascht, denn die Rechtswissenschaft setzt sich unter anderem mit der Syste-
matisierung und Kritik der rechtlichen Regelungen auseinander. Darüber hinaus gehört 
die Rechtsgestaltung zu vielen Berufsbildern. In der Rechtsberatung beispielsweise 
werden Verträge entworfen und somit dispositives Recht gestaltet. Daneben bereiten 
Beschäftigte in der Verwaltung, in Ministerien oder auch in Verbänden täglich Rechts-
setzungsprozesse vor. Gesetze werden schließlich von Parlamenten verabschiedet und 
anschließend beobachten die Fachreferate wiederum die Entwicklung der Rechtsmate-
rie. Neben Gesetzen verfasst die Verwaltung jedoch auch Rechtsverordnungen, Verwal-
tungsvorschriften, Rundschreiben oder Satzungen.

Es zeigt sich, dass die Beschäftigten in der Verwaltung vielfältige Rechtssätze vorberei-
ten, teilweise erlassen und jedenfalls im Nachgang beobachten. Diesen Prozess begleitet 
das vorliegende Buch für das Land Berlin. Dabei werden nicht nur die zu beachten-
den Vorschriften des Berliner Landesrechts vorgestellt, sondern auch das Verfahren 
vom Erlass von Rechtssätzen auf europäischer und Bundesebene thematisiert. Dieses 
Hintergrundwissen ist erforderlich, um den Ursprung unmittelbar geltenden oder um-
zusetzenden EU-Rechts zu kennen. Darüber hinaus bereiten die Beschäftigten in den 
Landesregierungen Gesetze für die Bundesebene als Bundesratsinitiative vor. Für ei-

1 Internetauftritt an seiner letzten universitären Wirkungsstätte der Freien Universität Berlin, https://
www.jura.fu-berlin.de/fachbereich/einrichtungen/oeffentliches-recht/emeriti/pestalozzac/index.
html (geprüft am 15.01.2022).

2 Pestalozza, NJW 1981, S. 2081, 2087.
3 So auch Meßerschmidt, ZJS 2008, S. 111, 111 f.; zu positiven Beispielen einer Gesetzgebungswerkstatt 

an der Ludwig-Maximilians-Universität in München bei Rast/Wilhelm, ZG 2019, S. 182 ff.
4 Bspw. § 3 Abs. 4 Juristenausbildungsordnung ( JAO) Berlin spricht nur von den „philosophischen, 

geschichtlichen und gesellschaftlichen Grundlagen“.
5 So auch und weitere Kritik Noll, Gesetzgebungslehre, S. 13, 16 f.

https://www.jura.fu-berlin.de/fachbereich/einrichtungen/oeffentliches-recht/emeriti/pestalozzac/index.html
https://www.jura.fu-berlin.de/fachbereich/einrichtungen/oeffentliches-recht/emeriti/pestalozzac/index.html
https://www.jura.fu-berlin.de/fachbereich/einrichtungen/oeffentliches-recht/emeriti/pestalozzac/index.html
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nen Überblick über die Rechtssetzung darf darüber hinaus die Rechtssetzung unmit-
telbar durch das Volk mit plebiszitären Elementen nicht fehlen. Letztlich wird auch die 
Fortentwicklung durch die Rechtsprechung thematisiert, um zu verdeutlichen, dass sie 
Anlass für neue rechtliche Regeln geben kann und auch welche Teile der Rechtsanwen-
dung und -auslegung ihnen überlassen bleiben und dies von der Rechtssetzung in Kauf 
genommen wird.

Das Buch schlägt eine Brücke zwischen einer wissenschaftlichen Aufbereitung und ei-
ner praktischen Orientierung für angehende und erfahrende Legisten in der Verwal-
tung, für Mitglieder der Parlamente und Stakeholder des Gesetzgebungsprozesses, wie 
Verbände und Interessenvertreter. Vor diesem Hintergrund hält das Buch eine kurze 
Bibliografie wichtiger wissenschaftlicher Aufbereitungen der Rechtssetzungslehre vor, 
stellt im Anhang ein Glossar wichtiger Begriffe zusammen und weist in den Literatur-
köpfen sowohl wissenschaftliche wie für die Ausbildung didaktische Aufsätze aus.
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